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Ordnung zur Änderung der Prüfungsordnung für den weiterbildenden 
 Masterstudiengang  

 
European Studies – Governance and Regulation 

 
des Zentrums für Europäische Integrationsforschung  

unter der Verantwortung der Philosophischen Fakultät  
der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn 

 
vom 16. Dezember 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aufgrund der §§ 2 Abs. 4, 62 und 64 Absatz 1 des Gesetzes über die Hochschulen des 

Landes Nordrhein-Westfalen - Hochschulgesetz (HG) - in der Fassung des Hochschul-

zukunftsgesetzes (HZG NRW) vom 16. September 2014 (GV. NRW. Seite 547) hat die 

Philosophische Fakultät der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn die folgende 

Änderungsordnung zu der Prüfungsordnung für den weiterbildenden Masterstudiengang 

European Studies – Governance and Regulation erlassen: 
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Artikel I 
 
Die Prüfungsordnung für den weiterbildenden Masterstudiengang European Studies – 

Governance and Regulation des Zentrums für Europäische Integrationsforschung unter der 

Verantwortung der Philosophischen Fakultät der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität 

Bonn vom 5. August 2013 (Amtliche Bekanntmachungen der Rheinischen Friedrich-

Wilhelms-Universität Bonn, 43. Jahrgang, Nr. 55 vom 3. September 2013) wird wie folgt 

geändert: 

 
 
1. § 8 „Anrechnung von Studien- und Prüfungsleistungen“ wird wie folgt neu gefasst: 

 
„§ 8 Anrechnung von Studien- und Prüfungsleistungen 

 
(1) Leistungen, die in Studiengängen an anderen staatlichen oder staatlich 

anerkannten Hochschulen sowie an staatlichen oder staatlich anerkannten 

Berufsakademien oder in Studiengängen an ausländischen staatlichen oder staatlich 

anerkannten Hochschulen erbracht worden sind, sind auf Antrag anzurechnen, wenn 

hinsichtlich der erworbenen Kompetenzen kein wesentlicher Unterschied zu den 

Leistungen besteht, die ersetzt werden. Gleiches gilt für Leistungen, die in anderen 

Studiengängen der Universität Bonn erbracht wurden. 
 

(2) Auf Antrag können sonstige Kenntnisse und Qualifikationen auf der Grundlage 

vorgelegter Unterlagen auf diesen Studiengang angerechnet werden, wenn diese 

Kenntnisse und Qualifikationen den Prüfungsleistungen, die sie ersetzen sollen, nach 

Inhalt und Niveau gleichwertig sind. 

 

(3) Prüfungsmaßstab bei der Anrechnung ist die Wesentlichkeit von 

Unterschieden. Maßstab für die Feststellung, ob wesentliche Unterschiede bestehen 

oder nicht bestehen, ist ein Vergleich von Inhalt, Umfang und Anforderungen, wie sie 

für die erbrachte Leistung vorausgesetzt worden sind, mit jenen, die für die Leistung 

gelten, auf die hin anerkannt werden soll. Dabei ist kein schematischer Vergleich, 

sondern eine Gesamtbetrachtung und Gesamtbewertung vorzunehmen. Allein ein 

Unterschied hinsichtlich der zu erwerbenden Leistungspunktzahl stellt keinen 

wesentlichen Unterschied dar. Für Leistungen, die in einem weiterbildenden Studium 

erbracht worden sind, gelten die vorstehenden Bestimmungen entsprechend. Wenn 

keine wesentlichen Unterschiede vorliegen, erfolgt eine vollständige Anerkennung der 

erbrachten Leistungen. Ergibt die Prüfung nach den vorstehend beschriebenen 

Grundsätzen, dass eine Leistung nur teilweise anrechnungsfähig ist, erfolgt innerhalb 

des entsprechenden Moduls eine Teilanrechnung. Das entsprechende Modul ist erst 

bestanden, wenn die fehlenden Leistungen nach Maßgabe dieser Prüfungsordnung 

erbracht wurden; erst dann erfolgt die Vergabe von Leistungspunkten nach Maßgabe 

dieser Ordnung. Bei der Feststellung der Gleichwertigkeit sind die von der 

Kultusministerkonferenz und der Hochschulrektorenkonferenz gebilligten Äquivalenz-

vereinbarungen sowie Absprachen im Rahmen von Hochschulpartnerschaften zu 

beachten. 

 

(4) Zuständig für Anrechnungsverfahren ist der Prüfungsausschuss. Er legt fest, 

bei welchen Studiengängen es sich um Studiengänge handelt, die eine erhebliche 

inhaltliche Nähe zum Masterstudiengang European Studies – Governance and Regulation 

aufweisen. Bei der Prüfung der Wesentlichkeit von Unterschieden sind zuständige 

Fachvertreter zu hören. Weiterhin kann bei Zweifeln an der Anrechenbarkeit von im 

Ausland erbrachten Leistungen die Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen 

gehört werden. Die Entscheidung über eine Anrechnung oder Versagung der 
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Anrechnung ist dem Studierenden innerhalb einer Frist von acht Wochen mitzuteilen 

und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. Sofern Leistungen nicht oder nur 

teilweise angerechnet werden können, ist dies vom Prüfungsausschuss zu begründen; 

ihn trifft insoweit die Beweislast. Versagt der Prüfungsausschuss die begehrte 

Anrechnung, so kann der Studierende eine Überprüfung durch das Rektorat 

beantragen. 

 

(5) Werden Leistungen angerechnet, sind die Noten – soweit die Notensysteme 

vergleichbar sind – zu übernehmen und gewichtet mit den Leistungspunkten des 

Moduls, auf das die Leistungen angerechnet werden sollen, in die Berechnung der 

Gesamtnote einzubeziehen. Werden Studienleistungen angerechnet, werden sie ohne 

Benotung mit dem Vermerk „bestanden“ aufgenommen. Bei unvergleichbaren 

Notensystemen wird der Vermerk „bestanden“ aufgenommen. Die Anrechnung wird im 

Zeugnis als solche kenntlich gemacht. Leistungen, die in Studiengängen ohne 

Leistungspunktsystem erbracht wurden, werden durch den Prüfungsausschuss in 

Leistungspunkte umgerechnet, sofern die entsprechende Prüfung Modulprüfungen 

dieser Prüfungsordnung entspricht. Hierbei ist der von der Kultusministerkonferenz 

für den Vergleich mit dem ECTS gebilligte Maßstab zugrunde zu legen. Demzufolge 

hat die Anrechnung von Leistungen zu erfolgen, sofern keine wesentlichen 

Unterschiede hinsichtlich der erworbenen Kompetenzen bestehen.  

 

(6) Bei Vorliegen der Voraussetzungen gemäß Absatz 1 besteht ein 

Rechtsanspruch auf Anrechnung. Der Studierende hat die für die Anrechnung 

erforderlichen Informationen über die anzuerkennenden Leistungen bereitzustellen. Es 

kann eine Erklärung des Studierenden verlangt werden, dass alle zu diesem Zeitpunkt 

zur Anrechnung beantragten Leistungen abschließend mitgeteilt wurden. 

 

(7) Der akademische Grad „Master of European Studies“ wird von der Fakultät 

nur vergeben, wenn insgesamt mindestens 52 der gemäß § 4 Absatz 4 zu erzielenden 

Leistungspunkte einschließlich der 16 LP für die Masterarbeit an der Universität Bonn 

erworben wurden.“ 

 

2. In § 11 „Durchführung der studienbegleitenden Prüfungen“ werden die Absätze 6 und 

7 wie folgt neu gefasst:  

 

„(6) Für Exkursionen, Sprachkurse, Praktika, praktische Übungen und 

vergleichbare Lehrveranstaltungen kann der Modulplan die verpflichtende Teilnahme 

(Anwesenheitspflicht) als Voraussetzung zur Prüfungsteilnahme vorsehen, wenn das 

Qualifikationsziel nicht anders erreicht werden kann. Der Prüfungsausschuss muss in 

diesem Fall auf Antrag des Lehrenden oder des Modulbeauftragten definieren, wann 

eine regelmäßige/ aktive/ erfolgreiche Teilnahme vorliegt. Die Entscheidung ist vom 

Prüfungsausschuss gemäß § 6 Absatz 7 bekanntzugeben. 

 

(7) Prüfungsleistungen sind wie folgt zu bewerten: 

a. Schriftliche Prüfungsleistungen sind mindestens von einem Prüfer zu bewerten. Die 

Bewertung schriftlicher Prüfungsleistungen ist dem Prüfling nach spätestens vier 

Wochen, die Bewertung der Masterarbeit nach spätestens sechs Wochen 

mitzuteilen. 

b. Mündliche Prüfungsleistungen sind stets von mindestens zwei Prüfern oder einem 

Prüfer in Gegenwart eines sachkundigen Beisitzers abzunehmen. Die wesentlichen 

Gegenstände und das Ergebnis der einzelnen Prüfungen sind in einem Protokoll 

festzuhalten. Findet die Prüfung vor einem Prüfer in Gegenwart eines Beisitzers 

statt, hat der Prüfer vor der Festsetzung der Note den Beisitzer unter Ausschluss 
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der Studierenden zu hören. Das Ergebnis ist dem Prüfling im Anschluss an die 

mündliche Prüfung bekanntzugeben. 

Sind mehrere Prüfer an einer Bewertung beteiligt, setzt sich die Note aus dem 

arithmetischen Mittel der Einzelbewertungen zusammen. Bewertet ein Prüfer die 

Prüfungsleistung mit „nicht bestanden“ (5,0) und der andere mit „ausreichend“, so ist 

ein dritter Prüfer hinzuzuziehen. Prüfungsleistungen in schriftlichen oder mündlichen 

Prüfungen, mit denen ein Studiengang abgeschlossen wird, und in 

Wiederholungsprüfungen, bei deren endgültigem Nichtbestehen keine 

Ausgleichsmöglichkeit vorgesehen ist, sind von mindestens zwei Prüfern zu bewerten; 

handelt es sich dabei um eine mündliche Prüfungsleistung, so ist diese von drei 

Prüfern zu bewerten.“ 

 

 

3. In § 13 „Schutzvorschriften, Versäumnis, Rücktritt, Rüge, Täuschung, 

Ordnungsverstoß“ wird Absatz 2 wie folgt neu gefasst: 

 

„(2) Nach dem Ende der Abmeldefrist können Prüflinge, die zu einer Prüfung 

angemeldet sind, aus triftigen Gründen, insbesondere wegen krankheitsbedingter 

Prüfungsunfähigkeit, zurücktreten. Der Rücktritt ist dem Prüfungsausschuss 

unverzüglich schriftlich anzuzeigen. Die für den Rücktritt oder für ein Versäumnis 

geltend gemachten Gründe müssen unverzüglich schriftlich glaubhaft gemacht 

werden. Für den Nachweis der krankheitsbedingten Prüfungsunfähigkeit ist eine 

ärztliche Bescheinigung über das Bestehen der Prüfungsunfähigkeit vorzulegen. 

Erfolgt ein Rücktritt von einer Klausur aus gesundheitlichen Gründen nach Antritt der 

Prüfung und Ausgabe der Aufgabenstellung, so ist zur Feststellung der 

Prüfungsunfähigkeit noch am selben Tag ein Arzt zu konsultieren. Der 

Prüfungsausschuss kann im Einzelfall die Vorlage eines Attestes eines der von ihm 

benannten Vertrauensärzte der Hochschule verlangen, wenn zureichende 

tatsächliche Anhaltspunkte bestehen, die eine Prüfungsfähigkeit als wahrscheinlich 

annehmen oder einen anderen Nachweis als sachgerecht erscheinen lassen. Ein 

Rücktritt nach Antritt der Prüfung ist in der Regel ausgeschlossen, wenn der Prüfling 

das Ergebnis der Prüfung bereits einsehen konnte oder auf anderem Wege Kenntnis 

davon erlangt hat. Erkennt der Prüfungsausschuss den Nachweis für den 

krankheitsbedingten Rücktritt oder andere triftige Gründe an, gilt der 

Prüfungsversuch als nicht unternommen. Mängel bei der Prüfung müssen vom 

Prüfling unverzüglich beim jeweiligen Prüfer oder Aufsichtsführenden gerügt werden. 

Die Rüge muss protokolliert und beim Prüfungsausschuss geltend gemacht werden. 

Satz 8 gilt entsprechend.“ 
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Artikel II 
 

Diese Änderungsordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen 

Bekanntmachungen der Rheinischen-Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn  

– Verkündungsblatt – in Kraft. 

 

 

 

 

 

A. Bartels 

Der Dekan 

der Philosophischen Fakultät 

der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn 

Universitätsprofessor Dr. Andreas Bartels 

 

 

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fakultätsrates der Philosophischen Fakultät 

vom 26. November 2014 sowie der Entschließung des Rektorats vom 9. Dezember 2014. 

 

 

Bonn, den 16. Dezember 2014 

 

 

 

 

J. Fohrmann 

Der Rektor 

der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn 

Universitätsprofessor Dr. Jürgen Fohrmann 


